
Uwe Wesel 
»Offenbar unbegründet« 

Zur Verfassungsmäßigkeit des Volksbegehrens gegen 
den Bau der Startbahn West 

Es ist eine Startbahn von vier Kilometern Länge und 45 Metern Breite, die im Westen 
der heiden bisherigen Start- und Landebahnen des Frankfuner Flughafens gebaut 
werden soll. Nur eine Startbahn, keine Landebahn . Landen können Flugzeuge auf 
ihr deshalb nicht, weil das zu nahe gelegene Taunusgebirge das verhindert. Sie hat 
inzwischen eine lange Geschichte und ist noch immer nicht gebaut, Ein Symbol ist 
sie geworden, wie die einh.undertfünfzig besetzten Häuser in Berlin, die Atomanla­
gen in Brokdorf und Gorleben oder die Friedensdemonstration in Bonn, ein Symbol 
für die Auseinandersetzungen von unruhig gewordencn Minderheiten in der Gesell­
schaft mit dem Staat. Hinter diesen Auseinandersetzungen stehen vielfältige politi­
sche Probleme : des Umweltschutzes, einer WirtSchaftskrise. sozialer Ungerechtig­
keiten, der Bedrohung durch Atomwaffen. Dahinter steht letztlich auch die Frage, 
wie man in diesen Dingen mit Mehrheiten umgeht, und zwar gegenüber Minderhei­
ten, die dadurch. immer stärker werden. Oder anders ausgedrückt: Wie wird man 
erst reagieren, wenn man nicht mehr die Mehrheit hat? Das bisherige Verhalten läßt 
Böses ahnen. Jedenfalls deutet sich das an im Verhalten eines deutschen Staatsge­
richtshofes, über das hier zu berichten ist. Es ging um die Fnge, ob das von den 
Gegnern dieser Stanbahn in Gang gesetzte Volksbegehren, wie jetzt vom Hessischen 
Staatsgerichtshof entschieden. wirklich gegen die Verfassung verstößt oder nicht. 
Wohlgemerkt: Die Frage, ob die Stanbahn notwendig ist oder nicht, kann hier nicht 
entschieden werden und ist so auch vom Hcssischen Staatsgerichtshof nichr ent­

schieden worden. Es ging - nur? - um Jurisrisches : 

Die juristische Vorgeschichte 

'965 stellte die Frankfurter Flughafen Aktiengesellschaft bei der hessischen Regie­
rung einen Antrag. Sie wollre die beiden vorhandenen Start- und Landebahnen ver­
längern und zusätzlich eine dritte St;mbalm bauen, die Stanbalm West. 1966 wurde 
der Antrag genehmigt. Eine solche .1ufcverkehrsrechcliche Genehmigung« (§ 6 
LuftVG) genügt allerdings nichl. Ihr liegt im wesenrlichen nur eine interne Prüfung 
zugrunde, innerhalb der Landesregierung und in Abstimmung mit der Bundesregie­
rung. Gebaut werden darf erst, wenn auch noch ein Planfesrsu:llungsbeschluß er­
gangen ist (§ 8 LuftVG). Er setzt umfangreiche Anhörungen voraus, Pläne werden 
ausgelegt, die umliegenden Landkreise und Gemeinden und d ie betroffenen Grund­
sruckseigentümer kommen zu Won. Dieses Verfahren dauerte knapp zwei Jahre. 
Dann, im März 1968, erließ der hessische Wimchaftsminister auch den PlanfestStel­
lungsbeschluß. Seit über dreizehn Jahren wurde vor den Verw.llrungsgerichten um 
ihn gekämpfr. In mehreren Ph3sen. 
Die erste war schon nach zwei Jahren beendec. Mehrere Gemeinden und Privatper-
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118 sonen hatten Erfolg. '970 wurde der erste Planfeststellungsbesch.luß vom Hessi­
sehen Verwalrungsgerichtshof wegen einiger Fehler im Verfahren für ungültig er­
klär .. ' Man begann von neuern. [97[ erließ der Wirrschaftsminister den zweiten! 
Und wieder zog eine große Zahl von Städten und Gemeinden, ein Landkreis und 
erwa hunden Privatpersonen vor Gericht. Damit begann der eigentliche Frankfuner 
FlughafeoprozeB. Er dauene zehn Jahre. 
Zweite Phase: Wieder geht es um Verfahrensfehler, die zur Aufhebung des Beschlus­
ses führen. 197:2 durch das Verwa.!tungsgericht Darmstadt in der erSten Instanz.' 
[973 in der zweiten Instanz durch den Hessischen Verwaltungsgerichtshof.' Aber 
diesmal gab die Regierung nicht auf. Sie ging in die dritte Instanz vor das Bundes­
verwaltungsgerichl in Berlin und erhielt Recht. Verfahrensfehler gäbe es keine. hieß 
es don '974, im ersten Flughafenuneil.' Der Prozeß wurde zurückverwiesen. Der 
Hessische Verwalrungsgerichtshof sollte nun prüfen. ob es andere Fehler gäbe. Ver­
stöße gegen Vorschriften des Narurschutzes, und ob die Lärmbeeinuächtigung zu 
groß sei. 
Damit begann die dr;[[e Phase. Nun ging es um die Sache. Und nachdem der Hes­
sische Verwalrungsgerichtshof das alles geprüft hane, erging 1976 sein nächstes Ur­
teil. 6 Wieder waren die Gegner des Flughafens erfolgreich. Die Beeinträchtigung 
durch den Fluglärm wäre zu groß. Und wieder ging die Landesregierung vor das 
Bundesverwalrungsgericht. Wieder erfolgreich. Der Hessische Verwaltungsgerichts­
hof habe nicht ausreichend geprüft, ob die Lärmbeeinträchtigung nicht hingenom­
men werden müsse wegen der wachsenden Bedürfnisse des Flugverkehrs.' 
Vierte Phase: Der Hessische Verwaltungsgerichtshof bestellt dazu ein Gutachten. 
Dann, im Oktober 1980, kOmmt er zu dem Ergebnis: Die Stanbahn darf gebaut 
werden . Sie sei norwendig wegen der Zunahme des Flugverkehrs. Die Interessen 
derjenigen, die durch den Lärm belästigt werden, müßten dagegen zurücktreten. Die 
Klagen der Stadt Mörfelden-Walldorf und der Gememde Bülte!bom wurden end­
gültig abgewiesen. 
Das war der einschneidende Sieg der Landesregierung. Einige Klagen anderer Ge­
meinden hufen zwar noch. Aber sie haben keine Chance mehr. Seit dem Oktober 
1980 war der Bau der Startbahn West gerichtlich abgesichert, sechzehn Jahre nach 
dem Antrag der Flughafengesellschafr. Und damit wäre nun eigentlich alles erledigt 
gewesen, juristisch, häteen die Startbahngegner nicht noch wieder eine neue Idee 
gehabt, ebenfalls juristisch. Die Idee hieß : Volksbegehren. Im Mai 198/ versammel­
ten sie sich in der Stadthalle Rüsselsheim und gründeten eine ~Arbeitsgemeinschaft 
Volksbegehren und Volksentscheid keine Stanbahn WeSt«. 

Volksbegehren und Volksentscheid 

Genauer gesagt heißt es nämlich Volksbegehren und Volksentscheid. Sowohl im 
Grundgesetz als auch in der Hessischen Verfassung sind Volksabstimmungen vor­
gesehen. Das GrundgesetZ. in An. 20, ist ein wenig zurückhaltender, nach den 
schlechten Erfahrungen mit direkter Demokratie in der Weimarer Zeit, erkennt sie 
aber ausdrücklich als eioe Möglichkeit der Gesetzgebung an. Die Hessische Verfas-

, Uneil vom ,S. Februar '970. 
1 Heu. S'l:ln;mz. '97'. S. 711. 
J Urteil vom 12. Fobn .. .! '97'. 
4 Uneil vom 14. April '971. 
! Uncil vom 1!. M,n: '974. DVBI '974,6\1. 
6 Uneil vom '0. S.p{~mb .... '976. 
7 Uneil vom 7· Juli '97&, BVerwGE !6/"o ~ NJW ' 979. 64. 
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sung, drei Jahre vor dem Grundgesetz beschlossen, geht sehr viel weiter. In Art. 1)6 

heißt es, die Gesetzgebung wird ausgeübt: erstens durch das Volk im Wege des 
Volksentscheids, und erst z.weicens durch den Landtag. Diese Reihenfolge ist be­
wußt gewählt. Denn auch an einer anderen wichtigen Stelle ist die Hessische Ver­

fassung der direkten Einflußnahme des Volkes sehr viel freundücher gesonnen als 

das Grundgesetz; bei der Verfassungsänderung. Nach dem Grundgesetz entscheide( 
allein das Parlament; der Bundestag mit einer Mehrheit von zwei Dritteln seiner 

Mitglieder. Außerdem ist noch eine gleiche Mehrheit des Bundesrates erforderlich. 

(Art. 79 II GG). Die Hessische Verfassung kann nur geändert werden, wenn die 
Mehrheit der Mitglieder des Landtages es beschließt und die hessische Bevölkerung 
in einer Volksabstimmung dieser Änderung mit Mehrheit zugestimmt hat (Art. 123 
II Hess. Verf.). 

Wie ein Volksentscheid über ein einfaches Gesetz stattfindet, das sagt Art. 124 der 

Hessischen Verfassung. Der erste Schritt ist ein Volksbegehren. Das bedeutet : Ein 

Fünftel der wahlberechtigten Bürger Hessens müssen in einer Volksabstimmung für 

die Durchführung des Volksentscheids gestimmt haben. Man sieht, auch die Hessi­
sehe Verfassung hat einige Vorbehalte gegen zuviel direkte Demokratie . Deshalb hat 

man diese Schranke aufgebaut. Außerdem wollte man dem Landtag noch eine 
Cbance geben. Wenn das Volksbegehren nämlich mir diesen zwanz.ig Prozent, dem 
Fünftel der Wahlberechtigten, erfolgreich ist, dann muß ihm der Gesetzentwurf erst 
noch vorgelegt werden. Er kann ihn einfach übernehmen . Das Gesetz kommt da­

durch 7.Ustande. und ein Volksentscln:.id unterbleibt. Erst wenn der Landtag den 
Gesetzentwurf abgelehnt hat, wird das Volk endgültig zur Entscheidung gerufen. 
Das ist die Regelung der Verfassung, also die Reihenfolge: erstens Volksbegehren, 
zweitens Landrag, drittens Volksentscheid . Zum Schluß bestimmt sie noch, die Ein­

zelheiten des Verfahrens müßten genauer durch ein Gesetz geregelr werden, das der 
Landtag erlassen sollte. Dieses Gesetz ist 1950 ergangen. 
Es errichtet zwei zusätzliche Schranken. Einmal soll nicht jedermann ohne weiteres 
den Antrag auf VolksbegehreD, also die Vorabstimmung, stellen können . Er muß die 
Unterschriften von mindestens drei Prozent der Wahlberechtigten haben. Das sind 
in Hessen heute etwa [10000 Bürger. Das zweite ist eine Vorprüfung des Gesetz­
entwurfs durch die Landesregierung. Sie hat nach § 3 des Gesetzes zu prüfen, ob er 
~den Bestimmungen der Verfassung entspricht •. Kommt sie zu dem Ergebnis, daß 
das nicht der Fall is(, muß sie den Antrag ablehnen. Die Antragsteller haben dann 
noch ein Beschwerderecht. Innerhalb von zwei Wochen können sie beim Hessischen 

Staatsgerichtshof Beschwerde einlegen. Damit kommt man zu der endgültigen Rei­
henfolge: erstens 120000 Unterschriften, zweitens Prüfung der Verfassungsmaßig­
keit, drittens Volksb~ehren, viertens Landtag, und erst nachdem diese vier Hürden 
genommen sind, gibt es fünftens den Volksentscheid. Ein ziemlich langer Weg. 

Die Prüfung der VerfaHungsmäßigkeit 

Zur Prüfung der Verfassungsmaßigkeit hatte Ministerpräsident Börner im Novem­
ber 1981 vor dem Landtag eine Erklärung abgegeben;8 

~ . . . Es geht hier nicht um die Frage, welche Mehrheit in einer Abstimmung 2usunde k:ime, 
sondern um die grundsätzlichere Fr.lge, ob unsere Verfassung eine Abstimmung in diesem Fall 
überhaupt 2uläßt. Um es mit einem Vergleich - zugegebenermaßen einem sehr einhchen Ver-

8 SilLUng des h~,.j,chen bnduss vom Novcmba '98,. 9. WahJp~riod~, 64. Si,mng, Pl.n:u-promkoll 
9/64. s. 39' S H. 
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uo gleich - zu erläutern : Wenn jemand ein Volksbegehren zur Wiedereinfübrung der Todessrnlle 
beantragen wUrde, für das ein AntragsteUer leider mit Sicherheit die erforderlichen Unter­
schriften sammeln konnte, so müßte dies VOn unS als unzulässig ~bgelehnt werden, weil es 
gegen Art. 102 des Grundgesetzes verstieße. Bei dem uns vorliegenden Antrag ist der Sachver­
hall zweifell05 etwa5 komplizierter. Aber es ist eindeurig, daß er gegen Artikel 73 und 87 des 
Grundgesetzes verstößr, die die Aufgabenveneilung zwischen Bund und Ländern regeln. Er ist 
deshalb un2.ulässig. 
Der Landesregierung ist vorgeworfen worden. sie breche die Verfassung, wenn sie dem Volks­
begehren nicht seinen Lauf l.l.Sse . Ich verw~re mich gegen diesen bewußt irreführenden Vor· 
-wurf. Die Landesregierung bricht nichl die Verfassuog, sondern sie verteidigt sie. Sie muß die 
vom Gesetz "argeschriebene Vorprüfung vornehmen, um die Verfassung zu schürzen. Diese 
Prüfung soU in Verbindung mit der nachfolgenden Prüfung durch den Stausgerich tshoE ver· 
hindern, daß Gesetzentwürfe, die die verfassungsrechtlichen Grenzen nicht beachten, zum 
Volksbegehren zugelassen und durch Volksentscheid mit Geser:zeskraft ausgestattet werden. 
Diese zwcisrufige Prüfung, die dem Volksbegehren vorgeschaltet isr, hat ihren guten Sinn. 
Gäbe es sie nicht, dann müßte <>YentucU ein durch Volksentscbeid beschlossenes Geseu nach­
träglich wegen Verstoßes gegen die Verfassung von einem Verfassungsgericht für nichtig er· 
klärt werden. Die Gefahr einer Entfremdung der Bürger von ihrem Staat wäre in diesem Fall 
mit Sicherheit weit höher .• 

Die erste Etappe harren die Stanbahngegner sicher gewonnen . Statt 120000 sammel­
ten sie, für alle wohl unerwanel, 210000 Unterschriften. Die reich ren sie im No­
vember 198 [ mit ihrem Gesetzentwurf beim Landeswahlleiler ein. Daß die zweite 
Etappe, die Priifung der Verfassungsmäßigkeit, Schwierigkeiten machen würde, das 
wußte man schon seil längerem. Als im Mai die Grundungsversammlung der " Ar­
b~itsgemeinschaft Volksbegehren und Volksentscheid keine Stanbahn West« in 
Rüsselsheim stanfand, lagen dazu schon zwei Rechtsgutachten vor, die im Auftrag 
der $lartbahngegner angefenigt worden waren. Die GUTachter kamen zu dem Er­
gebnis, daß der Gesetzentwurf verfassungsmäßig sei.1 Einen Monal später, im Juni 
1981. erklärte der hessische Ministerpräsident vor dem Landtag dazu folgendes;'o 

~Der von der Arbeitsgemeinschaft lusgcarbeitete Gesetzentwurf. der mit Hilfe des Volksbe­
gehrens zum Volksentscheid gesteUt werden soU, richtet sich gegen den Planfeststellungsbe. 
schluß von 197t und ist allein darauf angelegt. dessen Durchführung zU verhindern. W~en 
dieser Zielsetzung gehon der Entwurf in den Bereich des bundesrechdich geordneten LU!lVer· 
kehrsrechtS, nach dem die PlanfeststeUung durchgeführt wurde. Die AusgeStaltung des Ent­
wurfs als ein Hessisches Raumordnungsgesetz soll diese Zielset7,ung fonnal verschleiern. 
Dies stellt nach der Überzeugung der l~desregierung, die durch einen namhaften StaatSrecht· 
slehrer beraten wurde, einen unzulässigen Fonnenmißbrauch dar, der die fehlende Gese12.ge· 
bungskompetenz des Landes für die inl13Jdich dem luflVerkehrsrecht angehörende Regelung 
nicht erseezen kann. 
Alles deutet darauf hin, daß die Landesregierung nach dem ;eczigen Erkennlniss.and deshalb 
einen enuigen Antrag auf Zulassung des geplanten Volksbegehrens wegen der Verfassungs. 
widrigkeit des geplanten Gesetzes voraussichtLich wird ablehnen müssen. a 

Die hessische Landesregierung gab ebenfalls zwei RechtsguTachten in Auftrag. Sie 
wurden im Juli und im November 1981 vorgelegt. Beide kamen zu dem Ergebnis, 
d:lß der Gesetzentwurf nicht verfassungsmäßig sei ." Und auf der Grundlage dieser 

9 Rechrsgul1duen über die Zullssigkei, .int. VoJksb"ßohrens über ein Gese,z 2ur R.aumordoung im 
Bereich du FlugluleM fratlkJurt un M>.in und damit zu,.",menhängenden Fragen. crs ... " .. im Auftrag 
des Bund~ Umwelt und N~'W"l<hu12 in Deutscblond (BUND) und der Biirgeriniti ... ivc gegen die Flu&· 
h.fene~i(.rung FrlllkfurtiMain von Pro!. Dr. jur. Rudolf Srrinbtrg, Fr:mkfunlMain. Mai '98, (109 
Seiten); Guuehtliche Srdl"ngn.hme zu dem VOn AleJC.lllder s<:hubarth für den Bund für Umweltschutz 
in DeutSchland (BUND) und die Bürg<rini,j,uve e<gen die Flueh,r.n<rwe;~rung FM.nkfnrt-Rh<1n· 
M3in vorgelegten Gc<ctzennvurl, von Prof. Dr. Helmu. Riddn und ",is.s . Millrbeiotr und RechlS""WAlt 
Dieter D,ul7"O,h. Gießen. '7· Mai t981 (42 Seiten). 

10 Sitzung d., hessischen Landugs vom ll. Juni 1981.9. Wahlperiode, p. Sitzung. PlenarprorokoU 9fj7, 
S.i" }j)9. 

11 Rechtsguuchten über die Frage: Entsprich. der. EnrwllTf ein .. Ge5C!ze, ubor die Raumordnung im 
BereICh Je, Verkch.,nugh>fens FrankfunlM";nc. ,usge:>.rbei.e' von der .Ar~i"g.mein,ch"(t Vollube­
gehren und Volksenrscncid - kein. St>~bu,n WC'SCc vom )0. S. '98, den VOr>un.'lUngen \'on Arti· 
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beiden Guuchten hat die heSSlsche Landesregierung dann Ende November den An­
trag auf Einleitung eine.s Volksbegehrens abgelehnt, weil, so heißt es wörtlich, ,.,der 

von den Aneragstellern vorgelegte Gesetzentwurf niche den Bestimmungen der Ver­

fassung entspricht« ." 
Der Gesetzentwurf war vorgelegt worden mit einer ausführlichen Begründung und 
den beiden Gutachten von Steinberg und Ridder, insgesamt eine sehr sorgfältige und 

ge.naue Arbeit von zusammen einigen hundert Seiten, saube.r gebunden im Format 

DIN A 4. Ohne Zweitel eine technische LeisLUng. die nicht jeder den zum Teil als 
Chaoten verschrieenen Startbahngegnern zutrauen würde. Die Gegenseite : Ein Ab­

lehnungsschreiben der hessischen Landesregierung, die beiden Gutachten von Partsch 

und Blümel. im gleichen Format, ebenfalls alles sehr sorgfältig gearbeitet, zu­

sammen fast zweihundert Seieen. Dazu kam, während des Verfahrens vor dem 

Staatsgerichtshof. noch ein fünftes Gutachten. für die Startbahngegner. von Erh­

guth lJ • Sein Ergebnis: Der Gesetzentwurf ist verfassungsmäßig. Am 15. Januar 1982 

entscheidet das oberste hessische Gericht:" 

-Die Bescbwerde gegen den Beschluß der Hessischen Landesregierung vom l4. November 
[98 [ wird zurückgewiesen ... Der mit der Beschwerde angefochtene Beschluß der Landesre­
gierung ist rechtmäßig. Dem Antrag auf Zulassung des Volksbegehrens durfte nic.ht stattgege­
ben werden, weil er nicht den Bestimmungen der Verfassung enupricht . • 

Das ist der äußere Hergang und das Ergebnis eines nicht ganz ungewöhnlichen 
Gerichtsverfahrens. im Grenzbereich zwischen Recht und Politik. {eh will nun die 
juristischen Argumente der Surtbahngegner und die der hessischen Landesregierung 
beschreiben, danach die Grunde. die der Staatsgerichtshof für seine Entscheidung 
vorgebracht hat. 

Der Gesetzentwurf 

Im Volksbegehren ging es um einen Gesetzentwurf. Der Antrag würde zulässig 
gewesen sein . wenn das geplanre Geserz im Rahmen der Verfassung möglich gewe­
sen wäre. Mit anderen Worten; Wenn auch der hessische Landtag ein solches Gesetz 
hätte beschließen können, Das war die entscheidende Frage. Die Srartbahngegner 

und ihre Gutachter sagten: Er hätte es gekonnt. Die Landesregierung, ihre Gutachter 
und der Staatsgerichlshof haben gesagt: Er hätte es nichr gekonnt, weil er damit 
gegen die Verfassung verstoßen würde. Sehen wir uns den Gesetzentwurf also an . Er 
trägt die Überschrift: "Entwurf eines Gesetzes über die Raumordnung im Bereich 
des Flughafens Frankfurt am Main .• Seine wichtigste Bestimmung ist die Ergänzung 
des Hessischen Landesraumordnungsprograrnrns. Dieses Programm wurde 1970 

kd ''-l der Verfusung d« Lmd •• He",en und des Gese<z<s tiber Vo)ksb~hr.n und Volksentscheid 
vom ,6 . $. '950 (GVBI.S. ,oJ)? lm Aur.ng~dcrh.u"ehcn Land<:sn:gicrung .mattetvon Dr. KlT)Joscf 
f'4n"h. em. Profo"or des öffentlichen RedlI..< an der Un;veF"$;,at Bonn, im Juli 1981 (44 SC!to'll); R.cht­
,gutachten übu die Zuläs,igkei. d .. Volk.<begchrm, und Vollucn'-'cheids • Keine Sunblhn WCst<, im 
Auft .... g du HC«L<chcn L.mdesrcgicrung <"Utte' vOn Dr. jur. Willi Bliimel. o. Prol. für öl/entliehe, 
Recht, in.b.:sondere ~Jgcmcine, und besonderes VelWlltungs .. ch. >Jl der Hochschule für Verw>.l.ungs­
wis:<cn<eh:ofrcn Spcyer und Or. jur. M:mfrtd Ronellenfiuch. Priv~tdo7.cnl ~n der Hochschule für Ver· 
.,alrungswi ... <ensch.{,en Spoyer, gegenwwg an der Albcrtus M.gnus UniverSität zu Köln. 1$. Novem· 
ber '911. (, 11 Seilen). 

I t Beschluß der hcsSL<chco Lande.srt%ierung VOrn l~. November '9&'. lm Schreiben des hcs..\ischen Mini­
'tcrpra,identcn vom gleichen T l ge. 

I) Rcch,sguuch'en zur Zul.:ssigkoit des Volksbegehrens und Volluenrsch<ids -Keine S,anbann West- <r­

mnet von Pro!. Dr. jur. Will ried Erbguth im Deumber 19& I. 
q B, .. chluß des St:a>.tsgerieh"ho(cs des Und .. He:lScn vom 14.h 1. Janulr 198 •• P. SI. 947. vcr<illondicn, in 

d.r Fr.n)t.furtcr Rundsch>u vom '). und '5· ]lnu>r '98" DokummLuion. 

111 
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122 vom hessischen Landtag als Gesetz erlassen, zuletzt im Oktober, 980 geändert. 'J Es 
hat zwei Teile. Einen Teil A und einen Teil B. Dem wollen die Starrbahngegner einen 
dritten Teil anfügen. Er soll Teil C heißen und, ein wenig abgekürzt. folgenden 
Wonhut haben: "Die Ausdehnung des Verkehrsflughafens Frankfurt am Main wird 
begrenzt auf das Gebiet der Stadt Frankfun am Main.« Da die Startbahn West 
außerhalb des Stadtgebietes gebaut werden sol1, heißt das: sie darf nicht gebaut 
werden. 

Ra 11m ordn IIng 

Hier erscheine ein wichtiges Stichwort: Raumordnung. Es sollte ein Gesetz sein über 
die Raumordnung. Man könnte anders sagen: Landesplanung. Es sind Begriffe, die 
das gleiche bedeuten und in den letzten Jahren immer wichciger geworden sind. Sie 
gehören in das Gebiet des Planungsrechrs. Planung, das bedeutet: Es wird von Be­
hörden oder Parlamenten bestimmt., wie das Land in Zukunft genuczt werden soll, 
wo was gebaut werden darf oder oicht, wo Industrieanlagen stehen sollen, Wohn­
häuser, Schulen, Versorgungsanlagen, Straßen, Eisenbahnen. AutObahnen, Atom­
kraftwerke oder eben: Flughäfen. Das ist eine uralte Aufgabe staatlicher Instanzen. 
Im ~ten Mesopotamien und Ägypten wurden Bewässerungssystcmc gebaut, von 
Griechen und Römern Stadtanlagen und Straßen. Die Technik der Landvermessung 
wurde entwickelt. Im Mirtelalter sind Su-aßensysteme über das Land gelege worden, 
Kön..igspfalzen entsprechend verteilt. Ein Höhepunkt staatlicher Planung war das 
18. Jahrhundert, nicht nur in Frankreich. Preußen und Österreich. Im 19. Jahrhun­
dert dagegen war Planung unbeliebt. Sie fand zwar Statt. Straßen wurden gebaut, 
Kanäle, Eisenbahnen. Aber der Liberalismus versuchte den Einfluß staatlicher !~­
stanzen möglichst zurückzudrängen. Erst der nationalsozialistische Staat entwickelt 
die große Vielfalt von Plänen und Planungsbehörden, die wir auch heute noch bei 
uns finden, besser gesagt: wieder finden. Denn nach dem Zusammenbruch des Drit­
ten Reiches galt Planung - zu Unrecht - als ein Erbe des Faschismus. Deshalb war 
man zunächst sehr zurückhaltend. Erst seit den sechziger Jahren wird in der Bun­
desrepublik wieder ein riesiges Instrumentarium staatlicher Planung entwickelt, 
werden Behörden eingerichtet, Gesetze erlassen, Kommissionen gebildet. Es ent­
steht in bisher unbekanntem Ausmaß ein neues Planungsrecht, mit einer Unmenge 
von Literatur, Rechtsprechung und mit neuen Instituten und Fachleuten.'6 
Staatliche Planung ist heute außerordendich kompl.iziert geworden, auch juristisch 
kompliziert, wie noch. nie in der Geschichte. Dafür gibt es im wesentlichen vier 
Gründe, Der erste: Die große Zahl von regional verschiedenen Ämtern, deren Pla­
nungen aufeinander abgestimmt werden müssen: Gemeinden, Landkreise, Regie­
rungsbezirke, Landesregierungen. Sie überlappen sich zu einem Teil. Jeder hat seine 
eigenen Rechte und Interessen. Wer stellt nun solche Pläne auf? Wessen Plannung ist 
für wen verbindlich? Wer ist zu beteiligen? Schon hier treffen viele verschiedene 
Kompetenzen aufeinander. Zweitens gibt es auch noch eine Vielzahl von verschie­
denen Fachbehördeo. Bei der Planung von Eisenbahnen, Autobahnen, AtOmkraft­
werken oder Flughäfen kommen zu den verschiedenen Regionalbehörden noch an­
dere dazu, die speziell für diese Verkehrs- oder Energic- oder Sicherheitsfragen 

, 1 Hes,. GVBI 1970 [ S. ~61 und 1980 I $. ) 77, 380. 
'6 Zur Einführung om be1.en: B,m;'. Öfkntlich .. Baurech. und R.tumordnungsrech., !98!. oder Emu 

HoPf", D35 öffentliche Bau- und Bodenrecht. Raumplanung .. echt, 1. Auf!. '98,. Zur GeschiC"le: 
Franz. Raumpl:utung in der Geschichte, in: Handworterbuch der ILaumlorschung und R,umordnung, •. 
Band. LAuf]. '970. Spalte '513-116\. 
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zuständig sind. Das macht die Sache noch komplizierter. Drincns ist der Recht­
sschutz der einzelnen Bürger in den letzten Jahren stark erweitert worden. Durch 
solche Projekte können Grundstückseigentümer oder Anwohner in vielfältiger 
Weise in ihren Rechten berührt werden. Irgendwann können sie dagegen auch vor 
den Verwaltungsgerichten klagen. Wann können sie das? Wann sind sie in ihren 
Rechten verletzt? Müssen sie vorher schon bei der Planung beteiligt werden? Und 

wie? Schließlich, viertens, ist das ganze dadurch in den letzten Jahren noch kompli­
zierter geworden, daß. mindestens im Bewußtsein von nicht unerheblichen gesell­
schaftlichen Minderheiten. die technische Entwicklung zunehmend als Bedrohung 
für den Menschen und die Natur empfunden wird. Zunehmend wächst der Wider­
stand gegen Großprojekte wje Atomkraftwerke, Entsorgungsanlagen oder auch 

Flughäfen. Dadurch erhält die Planung oft eine politische Brisanz. Einvernehmliche 
Lösungen, die früher bei der Planung üblich waren, werden immer seltener, Kom­
petenzfragen, die man dadurch umgehen konnte, müssen heute entschieden wer­
den. 

Raumordnung de~ Landes oder L4tverkeh~recht des Bundes? 

Beim Volksbegehren über die Startbahn West ging es um die Kompetenzen. nämlich 
um die Frage, ob die Planung für den Bau eine Bundes- oder eine Landesangelegen­
heit ist. Handelt es sich nämlich um eine Bundesangelegenheic, dann kann das Land 
Hessen darüber keine Gesetze erlassen. Wenn es das trotzdem täte, würde es gegen 
die Verfassung verstoßen, gegen das Grundgesetz der Bundesrepublik, in dem die 
Kompetenzen von Bund und Ländern geregelt sind. Ein solches Gesetz wäre in der 
Tat nicht verfassungsgemäß. 
Nach Artikel 73 Ziffer 6 hat der Bund die ausschließliche Gesetzgebung über den 
Luftverkehr. Die Bundesländer dürfen darüber keine Gesetze erlassen, auch nicht 
das Land Hessen, weder sein Landtag, noch das Volk durch Volksbegehren und 
Volksentscheid. Betraf das geplame Volksbegehren also den Luftverkehr, dann 
mußte es abgelehnr werden. Im Gesetzentwurf erschien allerdings das Stichwort 
Raumordnung, in der Überschrife und im Inhalt, der eine Ergänzung sein soUte zum 
Hessischen Landesraumordnungsprogramm von 1970. Und zur Raumordnung kann 
das Land Hessen Gesetze erlassen.' Das ergibt sich aus Arcikel 75 Nr. 4 des Grund­
gesetzes. Das Landesraumordnungsprogramm ist ja auch 1970 vom Hessischen 
Landtag als Gesetz erlassen worden. 
lUumordnung oder Luftverkehr? Das isc die Frage. Enthielt der Gesetzenr:wurf über 
die Startbahn West eine Regelung des Luftverkehrs oder der Raumordnung? Um das 
beantworten zu können. müssen wir uns das Plwungsrecht noch etwas genauer 
ansehen. Was heißt das überhaupt: Raumordnung? Und wieso könnte ein Gesetz 
mir dem Verbot des Baus eiDer Startbahn zwn Luftverkehr gehören? 
Raumordnung ist die überregionale und übergeordnete Planung für das Gebier eines 
Landes. Was dazugehöre. ist ausführlich vom Bundesverfassungsgericht 1954 in 
einem Gutachten beschrieben worden.') Damals ging es um die frage, ob der Bun­
destag ein Bundesbaugesecz erlassen könne. Das war von einigen Bundesländern 
bestritten worden. Raumordnung wird auch Gesamtplanung genannt. Sie gehört zur 
Kompetenz d~s jeweiligen Bundeslandes. Das Land Hessen bnn also bestimmen : 
Hier soll ein Industriegebiet oder eine größere Siedlung entstehen, hier kann ein 
Kanal gebaut werden, dort sollen Erholungsgebiete bleiben. hier soll ein Kraftwerk 

]1) 
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12 4 stehen, don paßt es nicht hin, hier kann eine Autobahn laufen oder eine Eisenbahn, 

und ach: hier kann ein FJughaien gebaut oder erweitert werden, oder: hier nicht. 

Man sagt, die Raumordnung ist überregional und übergeordnet. Überregional, weil 

sie über die einzelnen Gebiete im Land hinausgeht, also die Planung der Landkreise 

und Gemeinden überregional z.usammenfaßc. Und ist übergeordnet, weil sie, wie das 
Bundesverfassungsgericht fonnuliert hat, -vielfältige Fachplanungen zusammenfaßt 

und aufeinander abstimmt • ." 

Das ist nämlich der andere Teil des Planungsrechts. Der eine ist die Raumordnung 

oder Gesamtplanung. Der andere ist die Fachplanung, das heiße: die Planung der 
einzelnen Projekte: von Kraftwerken, Kanälen, Straßen, Autobahnen, Eisenbahnen 

und Flughäfen. Die ins einzelne gehende Planung eines Flughafens, also auch die 

Planung der Erweiterung durch eine Startbahn, ist Fachplanung, denn sie geht über 

die bloß regionale Planung hinaus, ist nicht nur Fesc\egung des Gebiets, in dem die 

Anlage gebaut werden soll. Es sind Sicherheits bestimmungen des Luftverkebrs zu 

beachten, Länge und Breite der Stan:bahn genau zu bestimmen, die technischen 

Anlagen zu planen und so weiter. Es ergeht ein sogenannter Planfeststdlungsbe­

schluß, in dem die räumliche Lage und die weiteren Einzelheitcn geregelt sind. Um 

den PIanfeststellungsbeschluß für die Stmbahn West ist jener jahrelange Flughafen­

prozeß gefühn worden, den wir schon erwähnt haben. Ein solcher Plan(eststellungs­

beschluß ist im Lufrverkehrsgesetz des Bundes geregelt (§§ 8-to LuftVG). Und 

insofern gehön die Planung eines Flughafens auch zum Lufrverkehrsrechl. Sie ist 
Fachplanung und steht in der Kompetenz des Bundes, nicht des landes. 

Entscheidend ist das Won: -auch". Zur Planung eines Flughafens gehön nämlich 

beides, Raumplanung und Fachplanung. Einmal muß der Raum zugewiesen werden_ 

Das ist die Raumplanung des Landes. Und zweitens muß innerhalb dieses Rahmens 

die Fachplanung stattfinden. Die Fachplanung für einen Flughafen gehört zum Luft­

verkchrsrecht und zur Kompetenz des Bundes. Der Gesetzenrwurf für das Volks­

begehren kann nun also beides sein, nämlich Raumplanung des landes oder Fach­

planung des Bundes. Je nachdem, ob er das eine oder das andere ist, ist er verfas­

sungsgemäß oder nicht. Bevor wir uns das genauer ansehen, soll jedoch noch ein 

Mißverständnis ausgeräumt werden. So konnee man nach der Entscheidung des 

Staatsgerichtshofes in der .. Frankfurrer Rundschau« 3m 1 r. Januar 1982 folgendes 
lesen: 

-Niemand wird sich wundero dürfen, daß diese, erst nach dem Antrag auf ein Volksbegehren 
intensiv vorgetragene Argumentation Zweifel. Skepsis und Mißtrauen auslöse Schließlich ha­
ben LI.ndesrcgierung, die Fraktionen und das Plenum des Landtags über Jahre hinweg das 
Thema ,Startbahn West. diskutiert und Beschlüsse gefaßt und damit zumindest beim Bürger 
den irrigen Eindruck erweckt, die politische Entscheidung daniber falle in IC12Ief Konsequenz 
in Wiesbaden. Alle; nige Zuständ igkeit Bonns? 
Aus der Bundeshauptstadt bm lediglich. eine Stellungnahme des Bundesverkehrsministers, 
zuwenig, llm die überzeugung zu reduzieren, der BÜrge.rprotest habe sich ausschließlich an die 
Adresse der Landespolitiker zu richten. Es wäre für die Glaubwürdigkeit einer bedriinglen 
Politik besser gewesen, wenn dieses Mißverständnis, klarer ah geschehen und von Anfang an, 
ausgeräumt worden wäre. So aber wird bei vielen engagierten Protesdem der f::uale Eindruck 
emstehen, es sei bewußt mit ;urist;schen Tricks ge:u-beitct worden, die ~u,h der friedliche und 
einsichtsvolle Bürger nicht mehr verstehen kann.« 

Dieser Vorwurf ist mindestens zum Teil unberechtigt, jedenfa.lls soweit er die Lan­

desregierung betrifft. Sie hat zwar auch im Bereich der Fachplanung des Bundes 

Beschlüsse gefaßt, aber das durfte und mußte sie. Der Planfeststellungsbeschluß für 

die Erweiterung des Frankfuner Flughafens von 1971 zum Beispiel. um den dcr 
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Flughafenprozeß dann geführt wurde. Er gehört zur Fachplanung des Bundes und 

ist uQ[zdem vom hessischen Win:schafrsminister erlassen worden, im Auftrag und in 
Abstimmung mit der Bundesregierung. Ihre Kompetenzen sind durch das Luftver­

kehrsgesetz teilweise auf die Landesregierungen übertragen worden (§) I II 

LuftVG). Sie handeln im Auftrag des Bundes, im Wege der Auftragsverwaltung. Die 

Bundesregierung hat dabei gewisse Weisungsrechte behalten. Und auch wenn tat­
sächlich die Landesregierung handelt, bleibt es rechtlich doch eine Bundesangelegen­

heiL Und wenn die hessische Landesregierung hier tätig werden durfte und mußte. 
dann darf das der h~ssische Gesetzgeber. das Volk oder das Parlament, trotzdem 

nicht. denn es gibt im Luftverkehrsrecht nur einen Auftrag der Landesregierung für 

die Verwaltung, nicht aber auch einen Auflrag an den Gesetzgeber für die Gesetz­

gebung. Deshalb bleibt die entscheidende Frage für den von den Stanbahngegnem 

vorgelegten Gesetzentwurf; war es Raumplanung des Landes oder Luftverkehrs­
recht und damit Fachplanung des Bundes? 

Es wäre nun im Grunde einfach. sich dafür nach dem Wortlaut des von den Start­
bahngegnem vorgelegten Gesetzentwurfs zu richten. Dort heißt es : 

-.Emwurf eines Gesetzes über die Raumordnung im Bereich des Verkehrsflughafens Frankfurt 
am Main. 
Artikel I; Ergaozung des Hessischen Llndesraumordnungsprogramms. 
Nach Teil B wird folgender Teil C angefügt: Teil C, Ziele der Raumordnung ulld Landespla­
nung im Bereich des Verkehrsflughafens Frankfun am Mlin .• 

Dann folgt die Bestimmung, daß der Flughafen niche über das Gebiet der Stadt 
Frankfurt hinaus ausgedehnt werden darf. was bedeutet. daß die Startbahn nicht 
gebaut werden dürfte. Im Gesetzentwurf erscheint also ausdrücklich und öfter das 

Wort Raumordnung. Aber man kann nicht nur einfach deswegen annehmen, daß es 
sich tatsächlich um ein Raumordnungsgesetz handelt, für das das Land Hessen die 

Gesetzgebungskompetenz härte. und das deshalb verfassungsmäßig wäre. Es könnte 
durchaus sein, daß hier unter der falschen Firma »Raumordnung« tatsächlich Pla­
nung des Luftverkehrs, also Fachplanung des Bundes stattfindet. Und dann wäre der 
Gesetzentwurf nicht venassungsgemaß. Man muß also nach anderen Unterschei­
dungsmerkmalen suchen. 

Und die sind schwer zu finden. Beides geht nämlich oft ineinander über. Sowohl in 
der allgemeinen Raumplanung als in der spezieUen Fachplanung werden Pläne ge­
macht für bestimmte Anlagen auf einem bestimmten Gebiet. Beide können zum 
Beispiel sagen: Auf diesen drei Quadratkilometern des Mönchbruchwaldes soll eine 
Startbahn für den Frankfurter Flughafen gebmt werden. Die allgemeine Raumpla­
nung muß nicht gleich immer das gesamte Gebiet eines Landes oder einer Region 

erfassen. Man muß also unterscheiden: Raumplanung findet über größere Gebiete 
statt, Fachplanung nur für bestimmte kleine Flächen, auf denen bestimmre Anlagen 
gebaut werden sollen. Dann könnte man eindeutig sagen : Es ist Fachplanung im 
Luftverkehrsrecht des Bundes; denn es wird eine Anordnung getroffen für ein ganz 
bestimmtes und verhältnismäßig kleines Gebiet. Heute ist unter Planungsjuriscen 
allgemein anerkannc, daß Raumplanung des Landes 3uch für kleine Bodenflächen 
und nur für ganz bestimmte Anlagen ~parzellenscharf", stattfinden kann, wenn das 
Land nämlich, mit anderen Wonen, für eine bestimmte Anlage ein bestimmtes Ge­
biet zur Verfügung steUen wilL" Auch das ist Raumplanung, räumliche Teilplanung, 
für die das Land zuständig ist und dieses mit einem Gesetz regeln kann. Eine Un­
terscheidung nach der Größe der verplanten Fläche ist also auch nicht möglich. 
Deshalb haben sich die Planungsjuristen angewöhoe, in anderer Weise zu untcrschei-

'9 Z. B. 8/üm.! DVBI 1977. JlS. 00. w. N. 

12J 
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lJ.6 den . Das Merkmal heißt: ~mitle!bare. oder .. unmittelbare Wirkung«:" Das soU fol­

gendes heißen: Wenn das Gesetz eine direkte Wirkung auf das geplante Bauvorha­
ben hat. wenn also zum Beispiel gleich mit dem Bau des Flughafens angefangen 
werden könnte. dann ist es Lufcverkehrsrecht, also Fachplanung des Bundes. Wenn 

das nicht so ist, sondern erst noch weitere Encscheidungen notwendig sind, damit 
man mit dem Bauen anfangen kann. oder aufhören muß, dann handelt es sich um 
Raumplanung des Landes. 
Mit der Raumordnung wird das Gebiet zur Verfügung gestellt. Die eine Vorausset­
zung für die Errichtung einer Anhge ist erfüllt. Nur mittelbar wird ihr Bau ermög­
licht, mit dem man erst beginnen kann. wenn man eine unmittelbare Genehmigung 

dafür har. den PlanfesmeUungsbeschluß der Fachplanungsbehörde. Das ist die 
zweite Voraussetzung, ähnlich wie eine Baugenehmigung für den Bau eines norma­
len Wohnhauses. das mit einem Bauplan der Behörde bis ins einzelne beschrieben 
worden ist. Wird also nur allgemein ein Gebiet ausgewiesen, dann ist das Raumord­

nung. Sie wirkt nur mirtelbar. Wird darüber hinaus für dieses Gebiet die Anlage bis 

ins einzelne geplant. mit den technischen Details, dann ist es Fachplanung. Sie wirkt 
direkt : Man kann bauen . 
Soweit diese heute allgemein übliche Unterscheidung. Und nun zurück zum Ent­
wurf der Startbahngegner. In ihm ist nämlich nicht nur von Raumplanung die Rede. 
sondern auch vom PIanfeststellungsbeschluß. Sehen wir uns das etwas genauer an; In 

Artikel r wird für die Raumordnung vorgesehen, daß der Flughafen Frankfurt nicht 
über das Stadtgebiet hinaus erweitert werden darf. Mit anderen Worten: Das Gebiet 
für die Startbahn West soll nicht zur Verfügung gestellt werden . Und in Artikel ) 

heißt es, sinngemäß: Der anders lautende Planfeststel!ungsbeschluß von 197' soU 
von der Landesregierung so schnell wie möglich aufgehoben werden. isr. wörtlich, 

"unverzüglich anzupassen «. 

Die fünf Gutachten 

Wir sind der Lösung des juristischen Rätsels ein wenig näher gekommen. Jedenblls 

so weit, daß wir verStehen können, wie der erste Gutachter der Startbahngegner 

seine Meinung begründet. Sceinberg argumentiert folgendermaßen: 
Im Gesetzentwurf wird nur die Raumordnung des Landes geregelt und nicht die 
lufcverkehrsrechdiche Fachplanung des Bundes. weil die Regelung nur mittelbar 
wirkt. Das Gesetz hat keine unmittelbare Wirkung auf den Planfeststellungsbe­

schluß. Auch wenn der Volksentscheid das Gesetz mie Mehrheit zustande brächte, 
würde der PIanfeststellungsbeschluß zunächst noch bestehen bleiben. Die Regierung 

müßte allerdings prüfen. ob sie ihn nicht aufheben sollte. Dabei h.1be sie einen 

gewissen Spielraum. Weil das Gesetz. keine unmittelbare Wirkung hat, ist es Raum­

ordnung. Für die ist das Land Hessen verfassungsrechrlich zuständig. Also ist der 
Gesetzentwurf verfassungsgemäß. 

Ähnlich sah es auch der zweite Gutachter der Startbahngegner. Ridder. Allerdings 
mit einer nicht ganz unwichtigen Ergänzung : Das Gesetz hat keine direkte Wirkung 
auf den Planfeststel!ungsbeschluß . Deshalb ist es ein Raumordnungsgesetz und ver­
fassungsgemäß. Der PlanfestStellungsbeschluß bleibt namlich bestehen. Bei der Prü­

fung, ob sie den Planfeststcllungsbeschluß aufheben soll. hat die Regierung dann 

allerdings fast gar keinen eigenen Spielraum mehr. Sie ist mehr oder weniger ge-

JO FOYJ/hojj' Blumtl, R,umo,dnWlg,rech' und F,cnpl..,ung,rech,. '970. S. '9 ff. 
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zwungen, ihn aufzuheben . Denn immerhin hätte dann der demokratische Souverän 

entschieden, das Volk selbst. In einem solchen Fall har die Verwaltung nicht mehr 

den sonst üblichen Spielraum. 
Es gibt hier nämlich noch ein zusätzliches juristisches Problem. Der Pbniescstel­

lungsbeschluß ist 197 I ergangen. Damals war er rechtmäßig. Das ist von den Ge­

richten bestätigt worden. Nun ändert sich hinterher die Rechtslage. Die Raumord­
nung sagt erst später : Hier wird das Gebiet niche zur Verfügung gestellt. Was wird 
aus einem Besch..luß, der zur Zeit seines Erlasses rechtmäßig war, wenn sich hinterher 

die Voraussetzungen ändem? Wird er damit rechtswidrig? Nein, sagen die Regeln 

über den Widerruf eines rechunäßigen Verwalrungsakts (§ 49 Ir Nr. 4 VwVfG). 
Aber die Verwaltung muß prüfen, ob sie ihn wieder aufheben will . Und dabei hat sie 

einen gewissen Spielraum. ein Ennessen . Es gelten die allgemeinen Regeln des Ver­
walrungsrechts . Man h:1tte im Gesetzenrwurf diesen Spielraum der Regierung aus­
drücklich beseitigen können, mit einer Formulierung, die die Regierung zwingen 

würde. den Planfesrstellungsbeschluß aufzuheben. Darüber hat es auch ein längeres 

Hin und Her gegeben, zwischen dem Gutachter Stein berg und den Starrbahngeg­
nern, die den Gesetzentwurf beraten haben. also in erster Linie mit Alexander Schu­
barth, der ebenfalls Jurist ist. Die Startbahngegner wollten den Zw~ng z-ur Aufhe­
bung. Steinberg haue Bedenken und zu einer allgemeinen Formulierung geraten. 
»anpassen «, die diesen Spielraum mit enthält. Danach bätte die Regierung bei einem 

Erfolg des Volksentscheids die Pflicht gehabt, zu prüfen und möglichst so zu ent­
scheiden, wie es im Gesetzentwurf vorgesehen ist. 
Dahinter stand folgendes Problem : Je st:irker man den Zwang für die Regierung 
formulierte, je enger man den GesetzentwUrf mit dem Planfestscellungsbeschluß 
verkoppelte, gegen die :lJlgemeinen Regeln des Verwaltungsrechts, desto stärker nä­
herte sich die allgemeine Raumordnung der lufrverkehrsrechtlichen Fachplanung. 

Wenn man da einen AutOmatismus eingebaut hälle, dann würde es ja wirklich der 
Planfeststellungsbeschluß gewesen sein, über den man entschieden hätte, also Luft­
verkehrsrecht, und dann wäre in der Tat der hessische Landesgesetz.geber nicht mehr 
zuständig gewesen. Denn wie beim Erlaß handelt die Landesregierung auch bei der 
Aufhebung eines Planfeststellungsbeschlusses in der Auftragsverwaltung des Bun­
des. mit Beratungs- und Weisungsrechten der Bundesregierung. Je freier man die 
Landesregierung bei dieser Entscheidung stellte. je weiter sich der Gesetz.enrwurf 
vom PlanfeststeUungsbeschluß entfernte. desto stärker wurde sein Charakter als 
Raumordnung, die nur mittelbar wirkt und erst noch in lufrverkehtsrechdiche Fach­
planung des Bundes umgesetz.t werden mußte. 
Nach der üblichen Unterscheidung »mittelbar - unmittelbar K war es so für die 
Gutachter Stein berg und Ridder möglich, mit gutem Gewissen zu dem Ergebnis z.u 
kommen; Raumplanung, nicht Luftverkehrsrecht. Das war eine Frage der Beurtei­
lung des Ermessensspielraums. den die Regierung haben sollte. 
Ganz anders die Gutachter der Regierung, Pansch und Blümc!. Sie n:lhmen zwar 
ebenfalls an, der Volksentscheid hätte keine unmittelbare Wirkung auf den Planfest­
stellungsbesehluß. Das ergab sich schon aus seinem Wortlaut. Aber sie kamen doch 
zu einem anderen Ergebnis. Die Argumentation von Parcsch: Das Volksbegehren 
erscheine zwar im Gewand der Raumordnung. Aber es zielt einzig und allein auf die 
luftverkehrsrechtliche Dundesfachplanung, nämlich auf den Planfestseellungsbe· 
schluß von '97' . Das ergibt sich aus vielen Einz.e1heicen des Gesetz-es, zum Beispiel 
daraus, daß man versucht hat, den Spielraum der Regierung bei der dann später 
folgenden Entscheidung über die Aufhebung des Planfesmellungsbesch!usses einzu­
engen. Und dieses Ziel ise entscheidend für die Beurteilung des Charakters des Ge­
setzentwurfes, nicht das äußere Gewand mit seiner formal eingehaltenen Trennung 
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von RaumordnungsgeSetz hier und einer späteren AufhebungseOtscheidung der 
Fachplanung dore. 

Das Ziel ist die Änderung der luflVerkehrsrechtlichen Fachplanung. Also ist es ein 
Gesetz zum LuflVerkehr. Der gehört in die Kompetenz des Bundes. Deshalb ist der 
Gesetzenrwurf nichr verfassungsgemäß. Diese Argumentation spielt mit einem Ge­
d:lOken, den sie nicht ausdrücklich nenm. Es ist der alte Gedanke der Gesetzesum­
gehung. Nicht nur der direkte Verstoß gegen ein Gesetz ist rechcswidrig, sondern 
auch die formale Umgehung, die fraus legis." Der Landesgesetzgeber dürfe einen 
PIanfeststellungsbeschluß nicht aulbeben. Wenn er dieses Verbot dadurch umgehe, 

daß er ein RaumordnungsgeSetz erläßt, um damit das gleiche Ziel zu erreichen, dann 
sei es eine Umgehung von Verfassungsvorschriften und deshalb nicht verfassungs­

gemäß. 
Der Einwand dagegen, meine ich, l.iegt auf der Hand. Jede Raumordnung, die ein 
Gebiet für eine Anlage der Fachplanuog vorsieht oder verweigert, zielt auf eine 
Maßnahme der Fachplanung, will sie ermöglichen oder verhindern. Es geht gar nicht 

anders. Diese Zielsetzung ist immer vorhanden . Man kann deshalb nicht sagen, die 
Raumordnung sei Fachplanung. Beide haben das Recht zu sagen: ja oder nein. Und 
immer wird dabei das Ziel verfolgt: Errichtung oder Nichterrichrung einer Anlage. 
Auch die Raumordnung darf dieses Ziel der fachplanung verfolgen, ohne damit zur 

Fachplanung zu werden. Es ist keine Umgehung, sondern eine Ergänzung der Fa.ch­
planung. 

Der zweite Gutachter der Regierung, B!ümel, hat diesen Einwand beda<:ht. Auch er 
argumentiert letztlich mit der Zielrichrung des GesetzentwUrfs, aber genauer. Er 
sagt: Wenn ein Land im Raumordnungsplan ein Gebiet für einen Flughafen aU$­

weist, dann zidt das auch aui die Fachplanung und wiU entweder einen Planfesestel­
lungsbeschluß ermöglichen oder verhindern. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht. 
Wenn dann eine entsprechende Emscheidung in der Fachplanung folgt, dann sind 

beide doch getrennt. Jeder hat seine eigenen Kompetenzen gewahrt. Das gilt aber 

nur für die normale Reihenfolge. Also für die Reihenfolge: Raumordnung des lan­

des und dann die fachplanerische Einzelmaßnahme. Ganz anders sei es hier in diesem 
Fall. Hier gab es ja schon eine Gesamtplanung des Landes, mit der Bereitstellung des 

Geländes für die Starcbahn West. Danach erging der Planfestsrelluogsbeschluß. 
Wenn man in der Raumordnung nachher anders entscheidet und das Gelände nicht 
mehr zur Vefügung stellt, es der Fachplanung sozusagen später wieder enlzieht, 
dann zielt das viel stärker auf die Fachplanung als vorher. Mit anderen Worten: Es 

komme auf die Reihenfolge an. Was vorher erlaube ist, ist hiOlerher nicht mehr 

gestattet. Wenn das land dieses Gelände in seiner Raumordnung zur Verfügung 

stellt, mit dem Ziel auf die Fachplanung eines Flughafens. ist das keine Fachplanung, 
weil dann die Bundesplanung ja immer noch frei ist zu entscheiden, ob sie den 

Flughaten - oder die Starcbahn - bauen will oder niehr. Anders ist es, wenn man in 
der Landesplanung ein Gelände für einen Flughafen nicht mehr zur Verfügung stel­
len will, über das in der Bundesplanung schon fachplanerisch enrschieden ist, näm­

lich mit einem PIanfeststellungsbeschluß. Dann greift man in die Fachplanung ein, 
weil sie dann eine bestimmte Entscheidung, nämlich Aufhebung des alten Beschlus­
ses, treffen solle oder müsse. Es sei im übrigen insoweit gleichgültig, wie stark die 
Fachplanung gebunden sei. mit weitem Ermessen oder mit mehr oder weniger 

Zwang, den PlanfestSteHungsbeschluß aufzuheben. Wenn die Autnebung der Fach­

planung bezweckt sei, dann nähere sich die Raumordnung sehr viel enger der Fach-

11 P.lul. D. 1. J. '9. z. B. § 6 Ab~G. Vgl. Flume. Allgemeiner Teil des bü~"rlichen Gesm.buch .. , ,. B:1Ild. 
Du Rech,sgt:5chäh. J. Aull. '~79. § '7·5-
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planung und werde selbst zur Fachplanung. Es komme eben auf die Reihenfolge an. 

Wenn das Land Hessen vorher sagt: Hier darf keine Slartbahn gebaut werden. darm 

ist es Raumordnung des Landes. Zulässig. Verfassungsmäßig. Wenn es das sagt. 
nachdem schon ein Planfemtellungsbeschluß ergangen iSI. dann isr es keine landes­

planung mehr. sondern Fachplanung des Bundes. Und deshalb nicht verfassungsmä­

ßig. 
Ohne Zweifel ist das eine juristisch interessanre Konstruktion. von einer QuaJitäe 
der VorsteUungskra(t, die den guten Jurisren auszeichnet. Auf der anderen Seite ist 

sie nicht unbedenklich; denn sie bedeutet mit einfachen Worten: Oie Länder dünen 
ihre Raumordnung nicht mehr ändem, wenn für irgend welche Anlagen fachplane­

rische Einzelentscheidungen ergangen sind. Und ich weiß nichl. ob man sich für die 

Zukunft diese Möglichkeit unbedingt verbauen soUte. Es läßt sich noch manches 

mehr dagegen sagen. Ich erspare mir das jetzt, weil der Hessische Staatsgerichtshof 
auf dieses interessante Argument BlümeIs nicht eingegangen ist. 

Im letzeen Momem haHen die Startbahogegner ein weiteres Gutachten vorgelegt, 
während das Verfahren vor dem Staatsgerichtshof schon lief. Der Gutachter Erbguth 

ist wie Blümel einer der wenigen anerkannten Fachleu[e auf dem Gebiet des Pla­
nungsrechts . Er hat die Argumentation des Gerichts im wesentlichen bestimmt, auch 

wenn es zum umgekehrten Ergebnis kam. Erbguth argumentierte: 

Der Gesetzencwurf zieh ohne Zweifel auf den PlanfestSCcllungsbeschluß von '97' , 
der 2.ur F:achplanung des Bundes gehört. Deshalb berührt der Gese[zentwurf in 

gewisser Weise den Sachbereich Luftverkehr. Auf der anderen Seite nimmt er auch 
Kompetenzen des Landes wahr, nämlich dafür Gebietsteile im Wege der Raumord­
nung zuzuweisen oder nicht zuzuweisen, Deshalb gehört der Gesetzentwurf auch 
zur Raumordnung. Es handelt sich um ein Mischgesecz, das sowohl Raumordnung 
als auch eine Regelung des Luftverkehrs zum Inh.tlt hat. Es beruhn also Kompeten­

zen des Landes und des Bundes. Bei solchen Kompeten2.überschneidungen ist es 
notwendig. ein Gesen entweder dem einen oder anderen Kompetenzbereich zuzu­
ordnen. Dafür gibt es allgemeine Regeln. Das Bundesverfassungsgericht urteilte in 

solchen Fällen, es komme darauf an, was der Haupt- und was der Nebenzweck des 
Gesetzes sei. Wenn der Hauptzweck im Bereich der Landeskompetenz liegt, dann ist 
der Landesgesetzgeber zuständig. Und wenn er im Kompelenzbereich des Bundes 
liege, dann ist es der Bundesgeset2.geber.'· Diese allgemeinen Regeln sind bier aber 

nicht anwendbar, weil Raumordnung und Fachplanung immer ähnliche Ziele ver­
folgen, nämlich den Bau bestimmter Anlagen zu ermöglichen oder zu verhindem. 
Deshalb muß man andere Regeln finden . Sie finden sich in dem Gutachten des 
BundesverfassungsgerichIs zur Vorbcreitung des Bundesbaugesenes. In ihm ging es 
auch um das Verhältnis ,'on Raumordnung und Fachplanung. Das Bundesverfas­
sungsgericht führte dazu aus : Raumordnung des Landes unterscheidet sich von der 

Fachplanung d:ldurch, daß sie überörtlich und übergeordnet ist. Sie ist übergeordnet, 
weil sie vielfältige Fachplanungen zusammenfaßt und aufeinander abstimmt.') Mit 
anderen Worten: Oie Landeskompetenz ist stärker und geht vor. Folglich muß man 
auch in diesem Eall zugunsten der Landeskompetenz entscheiden. Also ist der Ge­
setzentwurf verfassungsmaßig . 

.. BV~r[GE S, '4}{'50; I) . ,8' . 196: 14. 197{»0. 
!} BVerfGE }. 4°7/ 415 . 
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1)0 Der Beschluß des Sl44tsgerichtsho/es 

Wir kommen nun langsam zum Ende dieses Prozesses, zur Entscheidung des Scaats­
gerichtshofes. Er folgt dem Erbguthschen Gutachten ein Snick des Weges, biegt 
d.1nn ab und geht in die andere Richrung. Der GesetZenTWUrf verletze Kompetenzen 

des Bundes. Das Gericht begründet das so: Es ist ein Gesetz im Grenzbereich von 
Bundes- und Landeskompetenz, ein Mischgesetz aus Raumordnung des Landes und 
Lufeverkehrsrecht des Bundes . Soweit hat Erbguth recht. Aber die Frage der end­
gültigen Zuordnung, zum Bundesrecht oder Landesrccht, entscheidet sich, anders 
als er meint, nach den allgemeinen Regeln, die das Bundesverfassungscericht dafür 
aufgestellt hat : also nach dem Hauptzweck des Gesetzentwurfs. Sein Hauptz.weck 
ist die Beseitigung des Planfeststellungsbeschlusscs von! 97! . Der gehört zum Bun­

desrecht. Also fällt der GeseTZentwurf in den Kompetenzbereich des Bundes. Des­
halb ist der bndesgesetzgeber nicht zuständig und das Volksbegehren nicht verfas­
sungsgemäß. Erbguth habe nicht recht, wenn er meint, es gäbe hier einen Vorrang 

der Landeskompetenz. bei der Raumplanung. Das Bundesvertassungsgeridu hat sie 
zwar als überörtuch und übergeordnet bezeichnet. Aber das spielt in diesem Fall 
keine Rolle. Denn überördich ist sie nur im Verhältnis zu Landkreisen und Gemein­
den, nicht im Verhältnis zum Bund . Und übergeordnet ist sie hier deshalb nicht, weil 
im Gesetzemwurf nicht vielfältige verschiedene Fachplanungen zusammengefaßt 
und aufeinander abgestimmt, sondern nur ein einzelner Fall, nämlich die Startbahn 
West, geregelt werden soll. 
Es ist eine alte juristische Erfahrung : Für die meisten juristischen Argumente gibt es 

auch begründete Gegenargumente, besonders bei so umstrittenen Problemen wie 
diesem. Aber was der Staatsgerichtshof hier vorgetragen hat. ist nun wirklich nicht 
überzeugend . Denn das Bundesverfassungsgericht hat ganz allgemein erklärt, Raum­
ordnung des Landes sci den Fachplanungen übergeordnet. Mit anderen Worten: Es 
gibt einen Vorrang der Kompetenzen der Länder. Begründet bat es diese allgemein 

anerkannte Regel damit, daß sie überörtlich ist und vielfältige Fachplanungen zu­

samrnenfaßt und aufeinander abstimmt. Es ist inzwischen auch eine juristische Bin­

senweisheit, daß Raumordnungsbeseimmungen für einzelne Anlagen der Fachpla­
nung getroffen werden können. Also auch, wenn nicht mehrere Fachplanungen 
koordiniert werden müsscn. Ganz abgesehen davon, daß im Bereich des Frankfurter 

Flughafens durchaus mehrere solcher Anlagen zusammenkommen. Man denke nur 

an die Eisenbahn und die Autobahn. Und noch nie isc jemand auf die Idee gekom­

men, daß bei Raumordnungsbc!stimmungen für einzelne Anlagen der Satz des Bun­
desverfassungsgerichtS nicht gehen. daß Raumordnung dann nicht übergeordnet 
sein soll. 
Darüber mag man streiten. Das Gericht hat auch vorsichtshalber noch einen zweiten 

Grund genannt, der das Volksbegehren als nicht verfassungsgemäß erscheinen lasse. 
Es sieht ihn in der Verpflichtung, die es der Landesregierung auferlegen würde, den 

PIanfeststellungsbeschluß von 1971 aufzuheben . Wenn man den Gesetzencwurf 

richtig liest, kann man aber eine solche Verpflichtung nicht annehmen. Es gilt auch 
hier das Prinzip der verfassungskonformen Auslegung. Wie auch immer. Es gibt 
auch noch eine Fülle anderer juristischer Probleme. die im Rahmen dieser Betrach­
tung nicht behandelt zu werden brauchen. Ein Volksbegehren im Bereich des Pla­

nungsrechts ist mit seinem bisherigen Instrumentarium zwar zu vereinbaren, aber es 

gibt überall Schwierigkeiten. Es kam auf die anderen Probleme nicht mehr an. Aber 

die Entscheidung hat noch einen zweiten Mangel, der meioes Era.:htens sehr vid 
schwerer wiegr. Sie ist nämlich ein Beschluß, kein Urteil, also ohne mündliche Ver­
handlung ergangen. Es gibt ein besonderes Gesetz, in dem der hessische Landtag 
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schon 1947 die Ernennung der Richter und das Verfahren vor dem Staatsgerichtshof 

geregelt hat. Nach § 2.0 dieses Gesetzes muß in allen Verfahren grundsätzlich eine 

mündliche Verhandlung stmfinden. Eine Ausolhme nennt § }.1. Danach kann ohne 
mündliche Verhandlung im schriftlichen Verfahren entschieden werden, wenn ein 

Antrag »offenbar unbegründet .. ist. Darauf hat sich der Staatsgerichtshof berufen. Er 
hat den Stanbahngegnem in der Entscheidung nicht nur gesagt : Die Beschwerde ist 

unbegründet. Die Landesregierung hat euren Antrag auf Zulassung des Volksbegeh­

rens zu Recht abgelehnt. Darüber läßt sich streiten. Aber er hat nun auch noch in die 

Grunde geschrieben: Die Beschwerde ist offenbar unbegriindet. Und offenbar un­
begründet ist eine Beschwerde dann, wenn für jeden Sachkundigen ohne längere 

Nachpriifung erkennbar ist, daß sie nich.t begriinder ist. Immerhin haben die beiden 

Gutachter der Landesregierung 2usammen über einhundenfünfzig Seiten geschrie­

ben, um das nachzuprüfen. Und immerhin ist ein anerkannter Fachvenreter in einem 

ausführlichen Gutachten zur gegemeiligen Auffassung gekommen. Über diesen Teil 
der Entscheidung des Staatsgerichtshofs kann m~n nun eigentlich. ohne zornig zu 

werden, nicht mehr reden. Es ist eine völlig überllüssige und völlig ungerechtfertigte 
Ohrfeige an die Adresse von 1.20 eoo hessischen Bürgern , die den Antrag auf Zulas­
sung des Volksbegehrens unterschrieben haben. Das ist kein Ruhmesblatt in der 
Geschichte des höchsten hessischen Gerichts." 

14 Wenn man seine Gc!$ch:iIt'Slclic übrigens unter d., lngegeb.nen Nummu 3nru( •• meldet sich cine Te­
!cfoozcntro.lc: . l:>ndes .. gierung •. Art. 97 GG. 

TJI 
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